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Checkliste grenzüberschreitende Abfalltransporte 
 
 
 
 

Abfallschlüssel Bezeichnung Datum 

 gefährlich  nicht gefährlich  Verwertung  Beseitigung 

 

Abfall-Code Bezeichnung 

 nicht gelistet  gelbe Liste  grüne Liste 
 
 

Eingangsbestätigung der Behörde für die Beförderungsanzeige (§53 KrWG) (bei 
nicht gefährlichen Abfällen) für deutsche Strecke 

 

Beförderungserlaubnis (§54 KrWG) für deutsche Strecke (bei gefährlichen Abfällen) 

 noch gültig 

 Abfallschlüssel enthalten 

 Bundesländer eingeschlossen 

 Haftpflichtversicherung noch gültig 

Evtl. Pflichten in anderen beteiligten Ländern (z.B. VIHB-Liste bei der NIWO in den 

Niederlanden) 

 
 
 
 

Notifizierungsunterlagen 

grün gelistete Abfälle zur Verwertung 

  Formular gem. Anhang VII 
 Felder 1 bis 11 ausgefüllt, im Feld 5 und 12 unterzeichnet 

sonst 

 Kopie des Notifizierungsformulars (NF) mit schriftlichen Zustimmungen sowie 
Auflagen der Behörden am Versand- und am Bestimmungsort liegt an Bord vor 

 Transporteur ist im Notifizierungsformular (Feld 8) oder der Liste der möglichen 
Beförderer aufgeführt 

 Notifizierung ist noch gültig (Feld 6 NF) 

 Nummern Notifizierungsbogen (Feld 3) und Begleitformular (Feld 1) stimmen überein 

 Menge (Feld 5) und Versanddatum (Feld 6) im Begleitformular sind korrekt 

 der Exporteur hat im Feld 15 des Begleitformulars unterschrieben  

  

 Bei der Übernahme der Abfälle füllt der Beförderer eins der Felder 8a – 8c des 
Begleitformulars aus, unterschreibt und überreicht eine Kopie an den Übergebenden 
(Beförderer oder Ladestelle) 

 Nach Löschen der Abfälle Kopie des Begleitformulars mit Daten und Unterschrift des 
nächsten Beförderers (Felder 8b – 8c) oder der Löschstelle (Feld 17 bzw. 18) 
aufbewahren 

 
 


